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I. Gesetze un~ Verordnungen 

Nr. 62 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge
setzes über das Verfa~ren bei Lehrbeanstan
dungen vom 16. Juni 1956. 

Vom 25. Oktober 1978. 

Generalsynode und Bischofskonferenz haben folgen
des Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbe-
. anstandrung,en vom, 16. Juni 1956 (ABI. Bd. I, S. 55 ff) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 9 erhält folgenden neuen Absatz 4: 

,,(4) Beim Spruchkollegium anhang1ge Verfahren 
werden von diesem zu Ende geführt, auch wenn die 
Amtszeiten von Mitgliedern und Stellvertretern in
zwischen abgelaufen sind." 

2. § 14 Abs. 2 erhält iolgenden neuen Satz 2: 

„Ein Ausfall liiegt insbesondere vor bei Fortfall 
einer Voraussetzung der Bestellung nach § 9 Abs. 
1-3, bei Eintritt eines Aussch1u.sse.s nach § 10 so
wie bei Verhinderung für einen längeren Zeitraum 
als ein Jahr, vornehml,ich aus g,esundheit1ichen oder 
beruf1ichen Gründen." 

Artikel II 

Dieses Kirchengesetz tvitt mit Wirkung vom 15. Ok
tober 1978 in Kraft . 

Unter Bezugnahme auf di:e Beschlüsse der 5. Gene
ralsynode und der Bischofskonferenz vom 25. Oktober 
1970 vollzogen .. 

Ba d B e v e n s e n , den -25. Oktober 1978 

Der Leitenden Bischof 

Dr.Hein t z e 

IV. Personalnachrichten 

Bischofskonferenz 

Die 5. Generalsynode hat auf ihrer 7. Tagung in Bad 
Bevensen Landesbischof Dr. Gerhar.d Heintze, Wolfen
büttel, zum Leitenden Bischof der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gewählt. Lan
desbischof Dr. Heintze hat die am 25. Oktober 1978 voll
zogene Wahl ,angenommen. Er wurde am 26. Oktober 
1978 in einem Gottesdienst in der Dreikön~gskirche in 
Bad Bevensen ,in sein Amt eingeführt. 

Die Bdschofskonfernz_ wählte während der 7. Tagung 
der 5. Generalsynode in Bad Bevensen am 26. Oktober 
1978 :i:.,andesbischof D. Dr. Johannes Hanselmann, Mün
chen, zum Stellvertreter des Leitenden Bischofs. 

Kirchenleitung . 

Mit der Annahme der' Wahl durch Landesbischof Dr. 
Gerhard Heintze ist Landesbischof Professor D. Eduard 
Lohse aus der Kirchenleitung ausgeschieden. 

Für den mit Ablauf des 31. Dezember 1977 in den 
Ruhestand getretenen Bischof des Sprengels Schleswig, 
D. Alfred Petersen, sind von der Bischofskonferenz 
Oberlandeskirchenrat JüDgen Uh1horn, Hannover (bis
her 1. Stellvertreter), und Oberkirch•enmt Dr. Siegfried 
Wolf, München ül:xisher 2. Stellvertreter), zum 1. Stell
vertreter in die Kirchenleitung gewählt worden. 


